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GÜNTHER KRAUSS

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVIG) hat durch Trteil
VO 26 März 1957 BvG 1/55 den Antrag der Bundesregierung ZzZU-

rückgewiesen, festzustellen, das Land Niedersachsen durch SCW1ISSC Be-
stimmMuUNgeEN SC1NCS Schulgesetzes VO. September 1954 das Reichs-
konkordat VOIN Juli 1933 verstoßen und damıiıt das Recht des Bundes auf
Beachtung der ihn verbindlichen internationalen Verträge verletzt habe

Im folgenden wird zunächst e1ine Übersicht über den Gedankengang des
Urteils beschränkt auf die sachliche Kernfrage, gegeben (A) Sodann

diesem Gedankengang Stellung SCHOMNUNCN, wobei och CIMLSC der
ersicht nicht berührte unkte miıterortert werden (B Bezüglich des Ver-

fahrens SCL1 aran eCTrINNE da{fßs sich nicht CLILC sogenannte ab-
strakte Normenkontrolle der twa selbständige Rechtssatzprüfung

Sinn VOIL Art Abhs Nr des Grundgesetzes (GG) und Nr des
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVIGG), sondern C117 öffentlich-
rechtlichen Streit zwischen Bund und Land Sınn von Art Abs
Nr Nr handelte.

e

Das rteil hält ZWAar die Bundesrepublik Deutschland, worunter

grundsätzlich allerdings i Gegensatz Bezeichnung der Beteiligten ı
sowaohl den Bund als uch die Lünder versteht, weıiteren Kr-

füllung des Konkordats als 111065 gültig zustandegekommenen und fortgel-
tenden Staatsvertrags des Deutschen Reiches Sinn des Art 1723 Abs
für verpflichtet, VerneInNt ber Recht des Bundes, VO  - den Ländern die
Durchführung der ihm gegenüber dem Heiligen Stuhl obliegenden Verpflich-
(ungen verlangen.

Art 123 Abs lautet:
99-  16 VOo Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsverträge, die S1C.  h auf
Gegenstände beziehen die ach diesem Grundgesetze die andes-
gesetzgebung zuständig 1IsSt bleiben, WENN S1C ach allgemeinen echts-
grundsätzen gültig sind und Tortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte
und Kınwendungen der Beteiligten 4  aft hıs eue Staatsverträge
durch die ach diesem Grundgesetze zuständigen Stellen abgeschlossen

Das V{IiG selbst kürzt S1C. mıft BVerfG ah obwohl der Sınn der Abkürzung VOLr
allem darın besteht kurz SC1LH Der Antrag der Bundesreglerung ıst hıer vereinfacht

satzes
wiıedergegeben, insbesondere unte' Weglassung 1116S nach dem Urteil überflüssıgen Zu-
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wer er ın ihnen enthaltenen Be-
stımmungen anderweltig erfolgt.“

einer bloßenDiese hat ach dem Urteil uUurz sa den S]
Überleitung, nicht eiINer Gewährtleistung. Irotz des Wortlautes, der VO:  S Ver-
trägen spricht, soll S16 nıicht die Verträge, sondern das dem Vertragsinhalt
entsprechende, ih' ‚umformende‘ innerstaatliche Recht, Iso Regelfall
G(GZesetze S Auge haben Dieses Gesetzesrecht ıst, Soweeıt Se1IN Gegenstand, W16

be1i dem 1eT Betracht kommenden chulwesen der Fall ist, ınter die
ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gemäfs Art. 0, /0,
Iso nıcht unter 124, fällt, Landes,- picht Bundesrecht. Abs
des Art {A ist für rteil NUr e1INn besonderer Anwendungsfall des Abs 1:
der vorgrundgesetzliches, nicht grundgesetzwidriges Recht ZWAaTr bestehen
Jälßt, aber In 1esem Bestand keineswegs verfassungsgesetzeskräftig gewähr-
‚eistet. uch die Art 124, 125 enthalten CeiNe solche Gewährleistung, Il da{fß
Art 123 Abs allenthalben VOIL bloßen Überleitungsvorschriften umschlos-

ist, dagegen spricht, da{fß I» selbst e1ine Bestandsgewährleistung ent-

hielte Er soll lediglich klarstellen, da{fß die grundsätzliche Aufrechterhal-
äalteren Rechts Abs uch das umgeformte Vertragsrecht umfalßt

Dieses Gesetzesrecht o 11 durch aCtus contrarıus des Landesgesetzgebers, ber
auch durch Beendigung der zu„gnmdeliegaden Verträge außer Kraft TEeLEN

I1
verfaséungsErgibt sich mithin Art.123 Abs nichts für eine

gesetzliche Gewährleistung des konkordatsgemäßen innerstaatlichen Rechts,
spricht ach dem Urteil die den Ländern grundgesetzlich verbürgte (Ge-

staltungsfreiheit dem Gebiet des Schulwesens zwingend DSCSCH eine solche
Gewährleistung. Unbeschadet iıhrer Bindung das Reichskonkordat können
die änder ber das Landesrecht gewordene Gesetzesrecht freı und ohne
Kinmischung der Beteiligung des Bundes verfügen. Andernfalls WAare  A dieses
echt die Länder unabänderlich, solange das Konkordat selbst besteht.
Dies hinwiederum wWwWAare Sanz VIO  - der Entscheidung des Bundes abhängig,
der allein das konkordatäre Band durch Vereinbarung oder uch einseltige
Kündigung lösen könnte und damit der Hand hätte. e1in der ausschließ-
lichen Gesetzgebungszuständigkeit der Länder unterliegendes Sachgebiet
tatsächlich deren Betätigung freizumachen oder auch nıicht freizuma-
chen. Darın ware e1inNne Aushöhlung der Schulhoheit der Länder als e1INES
Kernstücks ihrer Eigenstaatlichkeit erblicken. Eine solche Annahme
würde auch aran scheitern, da{fß das vorgrundgesetzliche KRecht, also auch das

umgeformte Vertragsrecht, Rahmen des allgemeinen un: da-
mıiıt der den Ländern Bereich ihrer Gesetzgebungshoheit verbürgten Krel-
heit gilt Das Urteil zieht diesem Zusammenhang uch die Entstehungs-
geschichte des Art 1923 Abs heran: der Parlamentarische Rat hielt sich
nicht Beurteilung der völkerrechtlichen oder uch NUur inn«ergtaatlichqq
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Zum Konkordatsurteil

Fortgeltung des Konkordatsrechts, sondern Klarstellung, daß die
CU«c Verfassungs-, insbesondere Zuständigkeitsordnung, nicht ZUF Außer-
kraftsetzung dieses Rechts führe, für befugt Die viel weitergehende Frage
der Fortgeltung des Konkordatsrechts sollte gerade nıcht entschieden, SONMN-

ern offengelassen werden. Eine Bindung des Landesgesetzgebers 111LCI1

ach Gültigkeit und Fortgeltung zweifelhaften Vertrag kann nicht Be-
tracht kommen. Nicht eiınmal mittelbar, durch Verweisung auf allgemeine
KRechtsgrundsätze, über eTCN Inhalt und Bedeutung dann die Kechtspre-
chung entscheiden äatte sollte der Landesgesetzgeber gebunden werden
Daraus E angesichts der Ungewißheit nıcht des Wie, sondern auch
des AINCLI endgültigen richterlichen Entscheidung 61  z unerträgliche ‚„„Not
der Gesetzgebung‘ die Länder und e1LMN' rechtsstaatswlidrige Rechtsun-
sicherheit erwachsen Besonders unerträglich S C5S, da{fß die Länder
Bereich ihrer qusschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit Abhängigkeit
nıcht VO Bun: allgemeinen, sondern uch V'O!  > der Bundesregierung

besonderen, mi1t ihrer Ersten Gewalt Iso unter die Herrschaft der / WCL-
ienNn (Sewalt des undes gerlieten. Sie bliebC möglicherweise SCS ihren AuUS -

geprägten Willen unbegrenzte Dauer konkordatär gebunden.
Kine besonders starke Gewährleistung der landesrechtlichen Gestaltungs-

reiheit qaut dem Gebiet des chulwesens erblickt das Urteil Art der
die den Ländern INSOWEEIT auferlegten Beschränkungen erschöpfend regele
Der Grundgesetzgeber nıicht inmal der Lage SCWCSCH, den VO den
Ländern vorgrundgesetzlicher Zeit geschaffenen, durch starke Nichtbe-
achtung des Konkordats gekennzeichneten Zustand nachträglich wieder rück-
zugestalten Das soll ferner durch die 141 selbst enthaltene Tel-
stellung SCWISSCI Länder VO  — der Gewährleistung des Religionsunterrichts
qals ordentlichen hrfachs öffentlichen Schulen, entgegen 11Lr konkor-
datären Verpflichtung, bestätigt SE Die Ausdrücklichkeit dieser Bestim-
IU so11 stärkere rTaft haben als die L11UTL miıttelbare Ableitung CLNELI Bin-
dung der Länder das Konkordatsrecht Wege der Auslegung hne
Aufrechterhaltung des konkordatswidrigen tatus ar die An-
ahme des durch die Volksvertretungen der Länder Iraglıch SCWECSCH

111
Die mithin den Ländern verbürgte Gestaltungsfreiheit IST ach dem

rteil weder durch die sıch bestehende Pflicht ZUEFE Bundestreue och
durch die ZE.  ame Dertragspartnerschaft mIit dem Bun: beschränkt

In der erstgenannten Hinsicht enthält das Trteil den folgenden, sehr be-
merkenswerten Satz „ES mu{fß dem Einvernehmen VO. Bun: und Ländern
auft dem Boden der Gleichordnung überlassen bleiben, Falle P Span-
nungslage zwischen Bundes- und Landesinteressen :HN  en tragbaren Ausgleich

schatffen“‘ (E 111 der Gründe)
Aus dergeme1nsa.men Vertragspartnerschaft des Bundes als des (Ganzen

und der Länder als der Glieder Tolgt ach dem Urteil nıcht notwendig z
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cht
Bindun Wäar ichlung. Eine solche S1e 1st aber nichtnotwenäigund

VO. nicht gewollt. das mıiıt völkerrechtlichen Grundsätzen vereinbar
ist, 1äßt das Urteil ausdrücklich dahinstehen.

Die Ausführungen, miıt denen das Urteil C116 Pflicht der Länder ]  N-
über dem Bun: ZUTC Mitwirkung bei der Erfüllung der konkordatären Ver-
pflichtungen verneint bedürfen gründlicher Überprüfung

Zunächst soll C1iN197eN Dorfragen StellungSwerden
Die Weststellung, da{fß das Konkordat gültig zustandegekommen und

och Geltung 1st 1st Von großer Bedeutung ‚ennoch mu{fß Krage autf-
geworfen werden, ob s 1C VO Standpunkt des Urteils notwendig und
veranla{lit War Kann der Bun CLN! Mitwirkung der Länder bel1 der BErfül-
lung konkordatären Verpflichtungen nicht fordern, bedarf die
Frage der ursprünglichen Gültigkeit und Fortgeltung des Konkordats nıcht
der Erörterung

In diesem Zusammenhang ist och folgendes bemerkenswert Das Land
Niedersachsen War bemüht die Frage der Gültigkeit und Fortgeltung des
Konkordats ußer Streit halten Dagegen legten die dem Lande Nieder-
sachsen beigetretenen Länder Hessen und Bremen gerade auf 168e Hrage
besonderes Gewicht Die Beteiligung Hessens hat überhaupt dem Verfahren

völlig verändertes Gesicht gegeben abel 1sSt nıicht inmal geklärt ob
der Beitritt der beiden Länder überhaupt zulässig Er ach dem
hier ‚„„‚entsprechend”“ anwendbaren Abs IV die Ent-
scheidung des VfIG die Abgrenzung der Zuständigkeit der beigetrete-
1161 Länder VO  > Bedeutung S Wieso sich bei dem TAanNnZzen
Streit Zuständigkeitsfragen gehandelt haben sollte ıst jedenfalls nıcht
auf den ETrStEN Blick ersichtlich Es 1ST nıcht recht befriedigend da{fß £1NCIM

überaus bedeutsamen Verfahren Beteiligte auftreten, eren Legitimation
aum geprüft 1sSTt Es 1sTt klar, dafß Verfassungsstreit ausuftfern mu{fß WE

selbst die WENLSCH der maisgebenden Verfahrensordnung enthaltenen Ein-
hegungen unbeachtet bleiben.

Ferner ist uch die Meinung des Urteils, dafß dem Heiligen Stuhl auf
staatlicher Seite sowohl der Bun: alg auch die Länder als Vertragspartner
gegenüberstehen, schwach begründet Die Krwägung, da{fß mıiıt Deut-
schen Reich nicht der Bun: als das Ganze allein, sondern ‚„‚Bundes-
republik“ als Zusammenfassung VO Bun: und Ländern, a1s50 als Zusammen-
fassung des (GGanzen mıiıt den Gliedern 1T Über-Ganzem,
gleich SCIH, stellt, jedenfalls der rteil erscheinenden. KForm, keine
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grundgesetz »  ‚A}  e prach ebrauch
ZWATr C1LMN:‚ Unterscheidungvon Bun!: und Bundesrepublik, während der Name
desDeutschen Reichs C1INCLr ähnlichen Unterscheidung CINe Grundlage g_
boten atte Da{fßßs aber der terminologischen Verschiedenheit echter sach-
licher Unterschie« entspräche Ist rteil nicht dargetan Das Reich ist
ohl stets als wirkliches staatliches Gebilde, als = (Ganze der poli-
tischen Einheit des deutschen Volkes darstellende Gebietskörperschaft
gesehen worden Die Bundesrepublik dagegen 1st WEnnn VOo. Bund unler-
schieden wird keine wirkliche sondern CLIL Te. gedankliche Einheit
lich die Zusammenzählung VoI Bun: und Ländern mıiıft ihren Jeweiligen Be-
hörden, Ämtern, Versammlungen us  < Das Reich taat und konnte
Partner eLN€eS Vertrags mi1t dem Heiligen 3  Jar SC Der Bun 1st taat
und die Länder sind Staaten die Bundesrepublik Sinn des Urteils ist
nicht Ein Nichtstaat kann nicht MIt C1LIVCIXH Staat wesensgleich SC

Der Heilige S  e erscheint zunächst nıcht beschwert WeNn ihm nach dem
Urteil nicht der Bun oder die Länder, sondern beide nebeneinander
verpflichtet sind och C ohl schwieriger SCWCECSCH, dem Bun:
Recht auf Mitwirkung der Länder bei der Vertragserfüllung VETSASEN,
WEeEILN sich allein als muiıt dem Reich wesensgleich und damıt uch allein
als Vertragspartner des Heiligen Stuhls angesehen worden W ar Das Reichs.-
konkordat Wäar mıiıt dem ‚eich als (;anzem abgeschlossen uch das Urteil
SETZ gelegentlich den Bun: mit dem (GGanzen gleich und vermas die Unter-
scheidung VOIL Bun: und Bundesrepublik schon Fingang nıiıcht aufrecht-
zuerhalten, als Antragsteller „TÜür die Bundesrepublik Deutschland die
Bundesregierung erscheint Man darf die Frage stellen, W16 der VO  - der
Bundesregierung VE  etene Antragsteller VO Standpunkt des Urteils Aaus

richtigerweise hätte bezeichnet werden grundgesetzliche
Vollübertragung der Schulhoheit auf die Länder nicht Auswechselung
des Vertragspartners des Heiligen Stuhls führen konnte, dürfte ohne weite-
CS einleuchten.

I1
Der eigentlich tragende Grund des Urteils IKIN der Gedanke 1Ner völ-

ligen Beziehungslosigkeit zwischen Bund und Ländern auf dem 1ler frag-
lichen Gebiet.

Der Auslegung des 123 Abs durch Urteil ist nıcht tol-
SCHh

Wenn diese Bestimmung qausdrücklich VO  — „Staatsverträgen spricht, INUu
überraschen, da{fß sich das Urteil für die Ansicht, unter Verträgen

nıcht Verträge, sondern innerstaatliche Gesetze verstehen, ausgerechnet
auf den ortlaut beruft Natürlich kann sich die Auslegung VO Wortlaut
entfernen, WENNN 11N1NeIe Gründe gebieten darf S1C sich dann nıicht g_
rade auf den ortlaut berufen Im übrigen fehlt LLDNCI'CIL Gründen für
die Auslegung, die Urteil versucht
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C Krauss

Das Urteil hält Art 123Abs für sinnl0s, Verträge, für siınnvaoall
dagegen, WENIL C innerstaatliche Gesetze INEC1116. Richtig ist, da{(ß sich die
Bundesrepublik ach völkerrechtlichen Grundsätzen nicht einse1lt1g VO  - gül-
U1g abgeschlossenen un fortgeltenden Verträgen lösen konnte, auch nicht
durch C177} Verfassungsbestimmung. Kichtig ist aber auch, da{fs die Geschichte
Fälle der eINSELILLSEN Aufkündigung VIO|  = Verträgen, insbesondere golchien

gestürzten Kegimes, ennt. Für den Grundgesetzgeber bestanden gute
politische Gründe ZUTC ausdrücklichen Bekräftigung solcher überkommener
Verpflichtungen. Art 12 Abs ist also, I1  = den besonderen politi-
schien Sinn V'OIL Vierfassungen Auge behält keineswegs sinnlos,
ach SECLMNECIN eindeutigen ortlaut auf Verträge bezogen wird

Die bundesverfassungsgierichtliche Auslegung gibt dem Art 123 Abs
nicht mehr Sinn als die abgelehnte Auslegung Denn JEHEC läuft aUSSCSPLO-
chen darauf hinaus, da{fß 12 Abs die Frage der ursprünglichen und
egenwartıgen Geltunge des Konkordats als des weıltaus wichtigsten der
behandelten Verträge nicht entscheiden, sondern offenlassen wollte Um
diese Frage offenzulassen. ätte des 123 Abs nicht bedurft Den
Sinn H$ Klarstellung hat Art S Abs be: der bundesverfassungsgericht-
Llichen Auslegung keinesfalls stellt dann überhaupt nichts klar nıicht
einmal die Absicht die Frage der Gültigkeit und Fortgeltung des Konkor-
ats offenzulassen wäas vielleicht och als S Art Klarstellung angesehen
werden könnte

Der Wortlaut der Bestimmung deutet darauf hin, daß S.1C nıcht
MNUr z Überleitung, sondern uch z zeıtlich begrenzte Gewährleistung
des Bestands der Verträge MeEeINT Diese werden qausdrücklich bis ZU. Kin-
trıtt SCWISSCI Kreignisse dem schlufß Vereinbarungen oder der
Beendigung der alten Verträge aus innervertraglichen Gründen raft
erhalten. Gegenüber diesem doch völlig eindeutigen Wortlaut besagt der
Hinwels auf Abs des Art 7923 und auf die Art 124, T5 nichts; diese Be-
stımmungen enthalten keine ähnliche Klausel.

Mit diesen einfachen, Aaus dem Wortlaut geschöpften KErwägungen, deren
Ergebnis durchaus sinnvall 1st dürfte der bundesverfassungsgierichtlichen
Auslegung des Art 123 Abs der oden eNtzogen 'L Weenn diese Bestim-
O UNLS z verfassungsgesetzliche Gewährleistung der behandelten Verträge
enthält kommt Recht des Bundes tracht die Beachtung der Ver-
Täa:  e VO  — den Ländern fordern Dafß die Voraussetzungen der Gültigkeit
un: Kortgeltung für das Konkordat ertüllt sind hat das Urteil zutreffend
dargelegt.

Bezöge siıch übrigens Art 193 Abs nicht auf Verträge, sondern autf (52=
SCLZE, dann-dem Urteil kaum folgen, WCI1I1L IC diese (esetze nicht M1UFLL

durch CTUSs Contrarıus des Gesetzgebers, sondern uch durch Beendigung der
Verträge außer raft treten lassen ll uch letzten Fall-aus Grün-
den der Rechtssicherheit und letztlich Aaus allgemeinen Erwägungen bezüg-
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Konkordatsurteil

iıch des VerhältnissesVOIL Völkerrecht un staatlichem Recht eın actus CO

trarıus des (resetzgebers vonnoten.
W ährend ach Ansicht des Urteils 123 bs den Antrag der

Bundesregierung nıcht stützen9 liegt der eigentliche rund für
Zurückweisung der grundsätzlichen Ausgestaltung des Verhältnisses

VOIL Bund und Ländern Kntgegen dem Urteil wird aber die Gewährleistung
der Schulhoheit der Länder nıicht ausgehöhlt WENnN eren Betätigung 111

Hinblick auf fortgeltende Verträge Kinwirkungen des Bundes un-

terstellt wird Kine Aushöhlung läge 1LUF VOr, der Gegenstand der
Schulhoheit sich mMmIt dem Gegenstand der Kinwirkung des Bundes W!

sentlichen deckte Nun soll die Bedeutung des durch bekenntnismäßige Bin-
dung der Bindungslosigkeit bestimmten Schulgepräges 1eT gewW11S nicht
verkannt werden. Diese Prägung erschöpft indessen die Schulhoheit bei
weıtem nıcht. Werner fehlt z Begründung dafür, da{fß der Bestand der den
Landesgesetzgeber bindenden Verträge aqausschließlich VOIL Bun und Bun-
diesregierung abhinge. ach dem Urteil sind Bun: 11N- Länder SCHELNSALHN
Vertragspartner. In welchem Verhältnis S 1C als solche zueinander stehen, hat
das Urteil DUr MI1 verneinenden Feststellungen eTrOrter Entweder können
Bund und Länder völlig unabhängıig voneinander vorgehen Dann hängt die
Gestaltung des Vertragsverhältnisses der Länder nicht VO Bun: abh der
il können 10008 S  SIM vorgehen Dann hängt diese Gestaltung nicht
Ze VO Bund ab uch bedürfte C ohl der Untersuchung, sich
angebliche alleinige Verfügungsbefugnis der Bundesregierung VAXxK  va Vertrag-
schließungsbefugnis des Bundespräsidenten verhält Kiner weılıteren er-
tiefung der Frage bedartf indessen NUur VO Standpunkt des Urteils, nicht
VO Standpunkt dieser Betrachtung. Keinesfalls kann dem Urteil arın
folgen, da{is widerstrebenden Ländern die Lösung VO. Konkordat g-
licht werden müßte.

Die Ausführungen des Urteils ber das Verhältnis des durch Art 123 Abs
aufrechterhaltenen Rechts ZU allgemeinen lassen sich auf den kur-
ÄRl  - Satz zurückführen Verträge 1LUFr Rahmen der SONSTLILSEN grundgesetz-
lichen Ordnung In 1EeSET Zusammenfassung wirken SsS1C befremdend ach
Art besteht Vorrang des allgemeinen Völkerrechts VOT dem Ge-
setzesrecht des Bundes un der Länder Ks wird die Ansicht vertreten dieser
Vorrang gelte DUr gegenüber einfachem Gesetzesrecht nıicht gegenüber dem

selbst. Man mMu aber bezweifeln, da{fß sich selbst der Verfassungsgesetz-
geber ber allgemeines Völkerrecht hinwegsetzen önne. Richtiger WAarTre

wohl, und TW, VO Standpunkt sowohl des als auch des Völkerrechts:
Verfassungsrecht NUur Rahmen des allgemeinen Völkerrechts. uch der
Grundgesetzgeber konnte, W aAs das Urteil auch nicht verkennt ber gültige
und fortgeltende völkerrechtliche Verträge nicht hinweggehen Er stand
1esen Verträgen nicht frei gegenüber WLG dem vorgrundgesetzlichen Ge-
setzesrecht des Art 1923 Abs Dann aber Ist nıicht einzusehen, das
Konkordatsrecht VOLT der Schulhoheit der Länder zurückweichen mü{fßte
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gesetzgeber : ab in ähn
Weise unklaren Bestimmungen den. Landesgesetzgeber unverbindlich
WäarcN, Wa schwierig, den Ländern überhaupt och grundgesetzliche oder
gemäfs 31 bundesgesetzliche Bindungen aufzuerlegen uch
nicht einzusehen z die Unverbindlichkeit unklarer Verfassungsbe-
summungen 1Ur dem Landesgesetzgeber ZunNnNutze SC sollte Man müfte
dann C116 ähnliche Freiheit uch den einfachen Bundesgesetzgeber etwa
gegenüber Art oder Anspruch nehmen och niıemals bisher 1st

betont V'O!  > 1NCTr ‚„Not der Gesetzgebung“‘ gesprochen worden Diese „Not““
besteht infolge des Abs schon SEeITtS} Zeit, ohne da{fßs sich
das BVIG ihrer ] ähnlicher Weise aNnSCHNOMUNEN ätte Mit der Verweisung
qauf allgemeine KRechtsgrundsätze i Art 123 Abs wird der Rechtsprechung
C1INe unlösbare Aufgabe gestellt. Daß diese Grundsätze gerichtlich erkenn-
bar und justitiabel sind ergibt das Urteil selbst indem S LIC zutreffend auf
das Konkordat anwendet Die „„Not der Gesetzgebung‘‘ wird hinsichtlich des
Konkordats uch noch dadurch wesentlich gemildert da{fß Folge 11 € kon-
kordatswidrigen G(GEesetzes nıicht etiwa dessen Nichtigkeit sondern z
dem Bun: gegenüber bestehende Beseitigungspflicht Die besondere
Rechtsunsicherheit, 16 die Nichtigkeit CLDES Gesetzes anknüpf{t, IST 1er
nıcht gegeben. Um mehr überrascht C5S, da{fß das rteil gerade hier die „„Not
der Gesetzgebung“‘ stark betont.

Dem Urteil kann auch darın nicht folgen, Art CL erschöp-
fende Begrenzung der Gestaltungsfreiheit der Länder bezüglich des Schul-
WCSECILS enthielte betrifft SC1LNE Stellung Grundrechtsabschnitt
er keennen 1ä0+t überhaupt nıcht das Verhältnis von Bun: und Ländern Mit-

können siıch schr ohl anderen Bestimmungen der
Gestaltungsfreiheit der Länder ergeben Die gültigen und fortgeltenden VICI‘ —_
rage  - enthalten ohnehin der Bun ihrer Geltend-
machung berufen ist, kann nicht AUS { der keine Zuständigkeitsvor-
schrift ist, entnommen werden.

Weenn vorgrundgesetzliches desrecht vielfache Verletzungen des Kon-
kordats enthält, ıst as ı] jedem Fall beklagen, gleichviel ob heute:
och Möglichkeiten der Rückgestaltung bestehen Wenn sich JELLC Ver-
letzungen z Art rechtsgestaltender 4  aft des Unrechts AÄnspruch neh-
‚00141 ließe, W äarc das kein Grund, diese rTaft auch och weiter, insbesondere
für die nachgrundgesetzliche RKegelung des nıedersächsischen Gesetzes VOTIN

Sept. 1954, Anspruch nehmen. Was ber den Art. 141 betrifft,
konnte die Länder VvVon grundgesetzlichen nıicht Von vertraglichen

Bindungen befreien, wAas auch SCLLLCIXN Wortlaut entnehmen IST
Und selbst noch 1949 die Verhältnisse stärker wWar als das
Recht selbst des . Höchstmafß Rechtsstaatlichkeit verheißenden

1sT das kein Grund uch Jetz nOC| das nıicht durch Art 141
berührten Anwendungsbereich Verhältnissen scheitern lassen, die
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den Oormatıver Taft des C bemüht worden.
das bei klarererAnerkennung konkordatärer Verpflichtungen i den
Volksvertretungen der Länder gescheitert WarTe, ıst z ebenso unlösbare
WI1IC mülige Frage.

Im dritten und letzten Gedankengang der tragenden ründe des Urteils
wird die Gestaltungsfreiheit der Länder auch der Pflicht Bundestreue
und der durch SCMELNSAME Bindungen begründeten besonderen Gemein-
schaft der Vertragspartner übergeordnet.

a) Die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit der Länder kann
Wahrheit 'e1Ne Freistellung VO.  = der Pflicht Bundestreue bewirken
Wenn zwıischen beidem wirklicher Widerspruch besteht mu{ die Bun-
destreue qals das ranghöhere Prinzip angesehen werden Sle, und nicht das
eigensüchtige Bestehen auf Ausschließlichkeitsrechten, ist CS, WAas den Bun-
desstaat der letztlich uch taat und z Einheit SC soll CN -
hält Im Hinblick auft SCLILC Verpflichtung und völkerrechtliche Haftung
mMu dem Bund unabhängig VO)  — der Frage der selbständigen Verpflichtung
der Länder, ‚801 echt auf eTren Mitwirkung eingeraäumt werden Das Urteil
begnügt sich stTatt dessen mIit 1Nem Appell das bisher offensichtlich g..
STOT Einvernehmen der Beteiligten die große moralischie Bedeu-
Lung C111 solchen Appells darf nicht verkleinert werden Auch die nach An-
sicht des Urteils 1Ur moralische Verpflichtung gegenüber dem Bun WL -

den die Länder MI KErnst ErwasSsch haben Sie trıtt der auch nach dem
Urteil echten rechtlichen Verpflichtung gegenüber dem Heiligen Stuhl VCLI-

stärkend 1INZUu
uch die Würdigung der besonderen Verbundenheit VOoO  b Bun: und

Ländern durch die SCIHNCINSAIME Vertragspartnerschaft hätte azu führen
MUSSCH, dem Antrag der Bundesregierung stattzugeben Bun- un Länder
können uch SOWEIT nicht beziehungslos nebeneinander gestellt werden
Ks E seltsam, WC) NUur zwischen dem Heiligen: Stuhl un: dem Bun:
einerseılts, dem Heiligen Stuhl und den Ländern anderseits, nicht ber ZW1+-

schen Bund un! Ländern Erfüllungspflichten begründet
Auch ı diesem Zusammenhanse mMu die ausgesprochene Gleichgültigkeit

des Urteils gegenüber völkerrechtlichen Grundsätzen beunruhigen Wie —

IETr 1113  — die grundgesetzliche Bezugnahme auf völkerrechtliche Kegeln be-
urteilen mMas sicherlich entspricht dem Geist dieses Verfassungswerks,
alle Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts auszulegen, dafß S16 mıt
dem Völkerrecht KEinklang stehen. Da{fß jede völkerrechtssemäße: Aus-
legung 1eT VO  I vornherein ausgeschlossen WAAaTTC, kann unmöglich S5d,  \

1881
In mehrfacher insicht zerschneidet das Urteil ohne stichhaltige Gründe

sowohl bundesrechtliche als auch völkerrechtliche Bindungen verstärkt
bedrohlicher Weise die der Verfassungsentwicklung unter dem Grund-
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gEesSeELZ»hervbrgefrétenen auflösenden Strömungen, die sıch leiderbetont autf
die föderalistische Grundentscheidung der Verfassung berufen. Um wich-
tiger ‘'bleiben die Bindungen, 16 das Urteil unberührt Läßt und CT -

se1ts stark unterstreicht. Das Reichskonkordat bindet die Länder auf dem
Gebiet des Schulrechts weiterhin gegenüber dem Heiligen Stuhl Diesem
annn auch der konkordatswidrige Status quo als rechtliches Argument nicht
entgegengehalten werden.

Ur“ erbıen und Mazedonıien

JEAN ECARREA

Mazedonien und Serbien, as  1 Süden das Autonome Gebiet VO  —_ KO-

sovo-Metohija mıiıt vorwiegend albanischer Bevölkerung angrenzt, zählen
den armsten Volksrepubliken Jugoslawlens. Von den Ebenen des rechten

Donau-UftTers bis griechischen Grenze, sSoweıt das Auge reicht, nichts als
Mais- und Tabakfelder, UObstgärten und aut den Bergen Buschwälder. Nur

Täler und Straßen dringen 1 das Bergland Und wäas sind das
für elende Straßen, selbst die große Verkehrsader VO.  n Belgrad ach Salo-
nıkı der Morava und dem Wardar entlang, die Reiseführer och
dreist das (regenteil behaupten! Staub und Schlaglöcher emMmmMen die Fahrt

Auto derart, da{fß 11Nnan zufrieden SC kann, WEI1LN Jag 200 Kilo-
meter schafft

och hab- WENLS Sehenswertes (Sesicht bekommen : pPQaar kleine
Städtchen mıt bescheidenen Gasthäusern, pPQaar Moscheen oder Kirchen;:
Serben 1 Schnürhosen und krummen Stiefeln, die graup Militärmütze auft
dem Kopf; Albaner mıiıt weißen Filzkappen, Muselmanen mıt Turban, Maze-
donier iıhren weißen Kitteln, VOTLT allem aber die bunt gekleideten Frauen

den lebhaftesten Farben ob s 1C 1Ul der Jangen, bauschigen Hose daher-
kommen der ihrem Sonntagsstaat alle tragen s 1C kurze gestickte Mieder,
ELNCI1L breiten Flanellgürtel und weılte, farbige Beinkleider. Ein malerisches
Bild, gewl1l; doch allzuoft ist die malerische Wirkung VO  - Lumpen und
Elend

SE

Will das Land erleben, empfiehlt CS sich nicht auf den großen
Strecken dahinzufahren, sondern die Reise geruhsam machen mit Auto-
bussen, die VOL Sonnenaufgang aufbrechen und ankommen, S16 wollen;

O


